
Vollstreckbare Ausfertigung

Amtsgericht Hamburg-Altona

Az.: 318A C 234/10
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IM NAMEN DES VOLKES

In dem Rechtsstreit

Hamburg
- Kläger-

Prozessbevo 1Imächtigte:
( Rechtsanwälte Lauenburg, Lauenburg, Kopietz, Lauenburg, Lauenburg , EIbehaussee 87,
L:2763 Hamburg, Gz.: 326/10 III/AGj, Gerichtsfach-Nr: 78

gegen

Aktiv Transport GmbH, vertreten durch die Geschäftsführerin Insa Streit, Hogenfeldweg 10 a,
22525 Hamburg

.. Beklagte ..

Prozessbevollmächtigter:
Rechtsanwalt Hagen Riemann, Wettloop 43c, 21149 Hamburg, Gz.: 10.1811/Re

wegen Forderung

erlässt das Amtsgericht Hamburg~Altonadurch die Richterin am Amtsgericht Augner am
11.01.2011 folgendes

Urteil

1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger € 116,50 sowie vorgerichtli

che Kosten von € 5,- zu zahlen jeweils nebst Zinsen in Höhe von 5 Pro

zentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 1.7.2010.

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

2. Von den Kosten des Rechtsstreits haben der Kläger 53%) und die Be

klagte 470/0 zu tragen.



- Seite 2 -

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Augner
Richterin am Amtsgericht

Vorstehende, mit der Urschrift übereinstimmende Ausfertigung wird d. Klage
partei zum Zwecke der Zwangsvollstreckung erteilt.Vorstehendes Urteil ist
d. Beklagtenpartei am ,/;), ,), ./A von Amts wegen zugestellt worden.


